
REPUBLIK OSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM' 

FüR SOZIALE VERWALTUNG 
Zl.21.891/3-7/80 

1I- 620 der Beilagen :zu den Stenographischen Protol<otlcn 

des NlltionalratciI XV. Ccsctzgcbung.speriode 

. 40 Februar 80 
1010 Wien, den ............................................................ 19 ... . 

Sa.benring I 
Telephon 7S 00 

B e a n t w 0 r tun g -------------------

2S7/A8 
1980 ""02- () 5 
zu 223/J 

der .Anfrage der Abgeord.."1et9n Dr. FEURSTEIN 
und Genossen an den Bundesminister fUr 
sozüüe Ver:lp..l tung, hetreffend Verteil~)nf! 
der Leistungen der Pensionsversicherung auf 
die Bundesländer (Nrq223/J). 

Der Präsident des Hauptverbandes der österreichischen 
Sozialversicherungsträger hat in einer Presseaussendung . , 
vom 12 .. Oktober 1979 die Eilh"1ahmen lmd .A'.lsg~:tben der 
Pensionsversicherl.mgsträger im Jahre 1978 für das Bl.mdes';" 
land Vorarlberg bekanntgegeben. Die Anfragesteller schließen 
daraus, daß dem Hauptverband der österreichischen Sozia.l­
versicherungsträger eine Verteill.mg der Leistl.mgen d.er 
Pensionsversiche:rvng 2.uf alle Bundesle....nder bekaTh."1.t sein 
müßte. Sie richten daher an den Bundesminister für 
soziale Ver'aaltung die nachstehende Anfrage: 

1) Seit wann verfügt der Hauptverband der österreichischen 
Sozialversicherl.mgsträger über detaillierte Angaben be­
tref:t:end die Verteilll.'Ylg der Eirl...'18.hmen und Ausggben der 
Pensi0nsversicherungsträger auf die einzelnen Bundesländer? 

2) Welche Gründe waren entscheidend, eine solche Auf­
gliederung vorzunehmen? 

3) Wie verteilen sich die "Bei träge für Versicherte'9 im 

Jahre 1978 a.n die einzelnen Pensionsvcrsicheru..'1E::sG-'1stal ten 
auf die Bl.mdesländer? 
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4) Wie hoch ist die durchschnittliche Beitragsleistung 

pro Beitragsverpflichtigten nach Bundesländern im 

Jahre 1978? 

5) Wie verteilen sich die Versicherungsleistungen der 

einzelnen Pensionsversicherungsanstalten auf die 

Bundesländer im Jahre 1978? 

6) W~e groß ist die fiktive Deckungsquote unter Berück­

sichtigung der Beiträge für Versicherte und der Ver­

sicherungsleistungen bei den einzelnen Pensionsver­

sicherungsanstalten nach Bundesländern im Jahre 1978? 

In Beantwortung dieser Anfrage beehre ich mich zunächst 

grundsätzlich zu bemerken, daß eine Anfrage des gleichen 

Inhaltes (Nr.531/J) mei~ Vorgänger bereits am 70Juli 1976 

beantwortet hat. Die grundsätzlichen Ausführungen dieser 

Beantvlortung sind auch jetzt noch zutreffend. 

Im einzelnen beantworte ich daher die Anfrage wie folgt: 

Zu 1.: 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungs­

träger verfügt im allgemeinen über keine Angaben betreffend 

die Verteilung der Einnahmen und Ausgaben der Pensionsver­

sicherungsträger auf die einzelnen Bundesländer. 

Der Hauptverband hat jedoch - lt.Bericht vom 7.Jänner d.J. -

im Hinblick auf. die in der Presseaussendung seines Präsidenten 

vom 12.0ktober 1979 erwähnten Darstellung der Vorarlberger 

Nachrichten eine Sondererhebung _für dieses Bundesland bei 

den Pensionsversicherungsträgern erbeten. Die Pensionsver-
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sicherungsträger haben die in der Presseaussendung ent­

haltenen globalen Informationen aufgrund der von ihnen er­

hobenen Anzahlen von Versicherten und Pensionisten in diesem 

Bundesland und unter Berücksichtigung von Durchschnitts­

einkommen und Durchschnittspensionen errechnet und dem 

Hauptverband telefonisch mitgeteilt. Dieser hat die ihm 

so zur Verfügung gestellten Daten in der .zitierten Presse­

aussendung veröffentlicht und besonders noch darauf hinge­

wiesen, daß im Hinblick auf den globalen Charakter eine 

Reihe von maßgeblichen Umständen nicht berücksichtigt werden 

konnte." 

Zu 2.: 

Im Hinblick auf die im § 31 Abs.2 bz\v. Abs.3Z.2 ASVG 

normierten Aufgaben des Hauptverbandes schien es dem Ver­

band - gleichfalls dem schon erwähnten Bericht folgend· ~ 

notwendig, die Ausführungen in den Vorarlberger Nachrichten' 
richtigzustellen. 

Zu 3. bis 6.: 

Da die Rechnungsvorschriften für die Sozialversicherungs­

träger im Bereich der Pensionsversicherung nur Erfolgs'­
rechnungen und Schlußbilanzenvorsehen, in denen im Hin­

blick auf die gesamtösterreichische Zuständigkeit die 

Finanzgebarung der Träger für das gesamte Bundesgebiet er­

faßt wird,undabgesehen von dererwähntenSondererhebung 

keine nach Bundesländern getrennten Daten vorliegen, sehe 

ich mich außerstande, diese Fragen zu beantworten. 

Uber die an mich gerichteten Fragen hinaus beehre ich mich mit­

zuteilen , daß- wie schon mein Amtsvorgänger 'zu einer ähnlich' 

lautenden Anfrage am 7.Juli 1976 geantwortet hatte - nach 

'., 
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Rücksprache mit dem leitenden Angestellten des Haupt­

verbandes Daten, wie sie angefragt wurden" für das 

gesamte Bundesgebiet sowohl aus rechnerischen wie aus 

finanziellen Gründen nicht erhoben werden konnten. 

Der Bundesminister: 
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